






















üntuitu seines Professorats das Directorinm des p. t. Directoris Gymnasii anerkennen solle. Dabei 

ward ihm aufgetragen, „über die Institutiones Justiniani, so wie im Stilo ordentlicher Weise zu 

lesen und sowohl i» legendo als disputando alle Sorgfalt und Application zum Besten der lern- 

begierigen Jugend anzuwenden." Zur Erklärung der Institutionen hat ihm, wenn ich „ach der 

Anzeige des nächsten Jahres schließen darf, der Director drei Stunden von 9 — 10, zu den 

Stilübungen der Professor der Philologie zwei Nachmittagsstnnden abgetreten. Seine Antrittsrede 

hielt er am 30. Mai. Sie handelte de singulari summi numinis providentia circa iurisprudentiam 

Romanam, und erschien bald darauf gedruckt, Hamb. 1739. Seine Vorlesungen kündigte er durch 

ein Programm de Auditoribus Jurisconsultorum (Alk. 1739) an. 

Im Sommer des Jahres 1739 ward der Conrector Quapner zum Prediger in Oldesloe 

befördert. Das erledigte Cvnrectorat ward noch in demselben Jahr am 16. November dem 

ül. Gottfried Prose *), Adjunct der philosophische» Facultät in Halle, übertragen und mit 

demselben ward die Professur der Mathematik am Gymnasium verbunden. Er erhielt, wie der 

abgegangene Conrector, neben der freien Wohnung einen festen Gehalt von 200 Nlhl. Er wurde 

am 18. Januar 1740 öffentlich eingeführt. Seine noch in demselben Jahre gedruckte Antrittsrede 

handelte de causis incrementorum, quac matlicsis reccntiori aetate cepit. Zu feine» Vorlesungen 

lud er am 13. April durch ein Programm ein, welches de mathesi a philosophia imitanda hau: 

öelte. Das Cvnrectorat hat er vielleicht früher angetreten. Wenigstens bezog Quapner nach der 

Gymnasienrechnung seinen Gehalt nur bis Martini 1739; von da an ist er an Profe ausbezahlt. 

Zur Bestreitung seiner Reisekosten erhielt dieser aus der Gymnasienkasse 6 Speciesducaten. 

Die Zahl der Lehrer war also im Laufe des Jahres 1739 wieder nur um Einen, den 

Professor der Rechte, vermehrt worden, weil der Fonds Größeres noch nicht verstattete; aber der 

thätige Präsident, der unterdes zum wirkliche» Etatörathe befördert war, hatte manche Veränderungen 

für das nächste Lehrjahr vorbereitet, hauptsächlich durch neue Zuflüsse, die er der Gymnasien.- 

ka sse zu verschaffen gewußt halte. Auf seinen Betrieb war theils eine außerordentliche Collects au, 

Pfingsttage in Ottensen sowohl, als bei der mennonitischen und den beiden resormirlen Gemeinen in 

der Stadt, welche gegen 320 Ķ eingetragen hatte, veranstaltet, theils waren mehrere Strafgelder 

in Belauf von 300 Ķ dem Gymnasium zugewiesen, theils endlich waren 100 A, die für die Dispen- 

') Er war zu Frankfurt an der Oder, wo sein Vater, Caspar, Rathsherr war, am it. Sept. 1712 • 
geboren. Nachdem er 3 Jahre zu Kloster Bergen Philosophie, griechische und hebräische Sprache 
gelehrt hatte, ward er 1738 in Halle, wo er über Mathematik, Philosophie und hebräische Sprache 
mit Beifall Vorlesungen hielt, in die philosophische Facultät als Adjunct aufgenommen. Bei Adelung 
ist theils mit Rücksicht auf das oben angegebene Datum seiner Bestallung die Angabe, daß cr im 
December nach Mona berufen, theils die Nachricht, daß er bei der Trciniung des Pädago¬ 
giums vom Gymnasium zu», Director des letzteren ernannt worden sei, zu berichtigen. & ward 
nemlich bei Gelegenheit dieser Trennung ein jährlich wechselndes Directvrat eingeführt. Im 
December mag er in Altona angekommen sein. 
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san'oil zu einer zweite» Verheirathung hatten bezahlt werden müssen, dem Gymnasium überlassen 

worden. Größere Hülfsmittel brachte das nächste Jahr. 

Ein großer Vortheil für das Gymnasium war es, daß, so weit sich aus der Gymnasien- 

rechnung schließen läßt, die bedeutenden neuen Bauten der Gymnasienkasse nicht zur Last fielen. 

Außer der im vorigen Jahr erbauten Wohnung für den Schreibmeister ward die Aufführnng des 

südlichen Flügels, welche die Regierung unter dem 27. April genehmigt hatte, eifrigst betrieben. 

Er enthielt zuerst unmittelbar au dem Hause des Conrectors den größeren Hörsaal, in welchem 

jetzt die Bibliothek aufgestellt ist. An denselben schlossen sich zwei Wohnungen für Professoren an, 

von welchen die nächste an der Hohen-Schul-Straße dem Professor der Physik; die andere, die 

ihren Eingang von der kleinen Mühleustraße hat, dem Professor der Rechte angewiesen ward. 

Schon im nächsten Jahre konnten die neuen Wohnungen bezogen werden. Da dem Professor 

Meycke eine freie Wohnung im Gymnasium durch seine Bestallung versprochen war, so erhielt er 

für die Entbehrung derselben im ersten Jahre seiner Amtsführung am 12. Jul. 1740 eine Entschä¬ 

digung von 30 A. Die oberen Zimmer in dem neuen Flügel wurden zur Benutzung für Studirende 

eingerichtet. 

Mit der älteren lateinischen Stadtschule war ein Sängerchor verbunden gewesen. Die 

Wiederherstellung desselben beim Gymnasium hielt nian für nützlich. Nachdem die Gesetze für 

denselben im April 1739 vom Director Schütze entworfen waren, begann er seine ordentlichen 

Umgänge durch die Stadt am 23. Mai. Man ging von der Ansicht aus, „daß ein öffent¬ 

licher und auf den Gassen eingerichteter Concentus musicus durch erweckliche Lob -, Vitt -, Buß - und 

Trosilieder, wie auch durch sonderliche, Kern- und Machtsprüche heiliger Schrift im Munde führende 

Motetten und Arien viele Menschen erbauen werde.« Auch bei Ster besä lien konnte der Chor 

gerufen werden, um sowohl vor dem Slerbehause, als lauch in der Kirche bei dem Begräbnisse z» 

singen. Die Oberaufsicht führte der Director; die nächste Leitung war dem Cantor anvertraut; 

an der Spitze der Sänger standen ein Präfect und ein Subpräfect, der auch bisweilen 

Adjunct genannt wird. Sowohl Gymnasiasten als Pädagogisten konnten in den Chor aufge¬ 

nommen werden. Die Aufnahme geschah nach einer vom Cantor angestellten Prüfung durch den 

Director. Die Choristen sollten einen ehrbaren und sittlichen Lebenswandel führen; ihrem Präfect 

und Subpräfect Folge leisten, sich pünktlich an dem Orte, wohin sie bestellt wurden, einfinden, 

singen, was verlangt werde, und, zufrieden mit dem, was ihnen gereicht sei, nach Beendigung des 

Gesanges still auseinander gehen. Uebertretungen der Gesetze wurden durch Abzüge von der 

*) S. Gesch. d. gr. lat. Schule S. 7 u. 13. Vom 22. Jul. 1725 bis gegen das Ende des Jahrs 1727 
ist eine genaue Rechnung über Einnahme und Ausgabe geführt, die ich zur Vergleichung beifüge. 

Im Jahr 1725 vom 22. Jul. bis zum letzten December wurden 781 y 12 ß, 1726 wurden 

1534 ^ 13 st und 1727 wurden 1341 y gesammelt. Der Rector und der Cantor erhielten damals 

Jeder jährlich 43 y, die Bibliothek 24 y-, der Rest ward nach Verhältniß unter die Sänger 

vertheilt. 
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Einnahme, durch Suspension und im äußersten Fall durch Exclusion bestraft. Ueber die eingegan¬ 

genen Gelder führten der Cantor, der Prafect und der Subprafect Jeder seine besondere Rechnung. 

Der Cantor bewahrte die Lhorlade. Am Schlüsse des Quartals verglich der Director die drei 

Rechnungen, nahm das Geld aus der Chorlade, und vertheilte dasselbe unter Zuziehung des 

Cantors. Von jedem Thaler erhielt sowohl der Director als der Cantor 2 ß\ an die Bibliothek 

wurden, wie früher, vierteljährlich 6 Ķ gezahlt. Die Gesetze erhielten am 9. November die 

Allerhöchste Genehmigung und wurden am 2. April 1740 dem Director zur Publication übergeben. 

Die jährliche Einnahme war anfangs ungefähr so groß, als früher bei der Einrichtung 

der lateinischen Schule. Sie nahm aber fast mit jedem Vierteljahre ab. Bis zum Jahr 1741 

brachte die Sammlung vierteljährlich über 100 Nthlr; Ostern 1742 zuerst 96 Nthl. 8 ß. Unter 

200 Ķ sank die Summe Michaelis 1747. Am Ende des letzten Quartals 1748 ward die Rech¬ 

nung mit der Vertheilung von 185 Ķ 1 ß geschlossen. Der Chor selbst bestand noch bis 

Ostern 1749. Denn theils antwortete nach dem Gymnasialprokvcolle am 1. März der Chorpräfect 

vor der Conferenz, als er befragt wurde, weshalb die Choristen sich jetzt alle 14 Tage vor den 

Häusern der wohlhabenden Bürger einfänden, da sie sonst alle 4 bis 5 Wochen gekommen wären: 

sie wünschten, da es doch um Ostern mit dem Chor zu Ende ginge, dieses Geld noch mitzunehmen; 

theils lieferte der Director am 23. März das letzte Chorgeld mit 6 Ķ an die Bibliothek ab. 

Der Chor bestand also im Ganzen nngefähr 10 Jahre *> 

Die Präfecten desselben waren Liepe bis Michaelis 1741, Rein bis Michaelis 1744, 

Baltzer bis Ostern 1746, Ziegler bis Ostern 1747, Reich enbach d. ä. bis Ostern 1748, und 

Reichenbach d. j. bis Ostern 1749. Alle sind immatricnlirte Gymnasiasten gewesen. Rein 

erhielt wegen seiner schlechten Aufführung das consilium -àunäi, Liepe ward 1742 Stadt - 

fchnllehrer Hieselbst. 
An demselben 9. November, an welchem die Gesetze für den Sängerchor bestätigt wurden, 

ward auch die Zahlung von 500 Nthl. vom Amte Tondern, so wie von den Landschaften Eiderstädt 

und Pelworm zur Einrichtung eines Convictoriums beim Gymnasium Allerhöchst angeordnet. 

Zahlen sollte 
1) Das Amt Tondern in der Mitte des Jahres. 63 Nthl. 43$/3 

am Schlüsse desselben. 149 - 4? - 
-213 Nthl. 

2) Die Landschaft Eidersiedt in der Mitte des Jahres 78 Nthl. 14fß 
am Schlüsse desselben.182 r 33$ t 

-261 ; 

3) Die Landschaft Pellworm in der Mitte des Jahres 7 Nthl. 38$ ß 
am Schlüsse desselben. 18 - 9$ - 

-26 - 

Die ganze Samme betrug also. 500 Nthl. 

>) Dgl. Struve über die Frequenz, S. 20. 
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Nach einem Allerhöchste» Rescript vom 21. März wäre» am 26. desselbe» Mo»ats der 

Kammerherr u»d Amtmann von Holstein in Tender» und der Landrath nnd Amtmann von der 
Lühe, als Oberstaller von Eidersiedt nnd Pelworm, durch Kanzleischreiben von dieser neue» 
Einrichtung in Kenntniß gesetzt worden; welches am 16. Jul. desselben Jahres dem Präsidenten 
von Schomburg angezeigt wurde. 

Nachdem im Ansang des Jahrs 1740 die Tischordnung für das Convictorinm bei 

dem Königlichen Gymnasio acadcmico entworfen war, ward am 25. April Joh. Heine, 

von Hagen zuerst in dasselbe aufgenommen; ihm folgten im Mai noch 7 andere Gymnasiasten, 

und am 8. Jun. erhielt der nachmalige Etatsrath und Policeimeister in Altona Joh. Thom. von 

Bachmair eine halbe Freistelle. Nach der Tischordnung sollten nemlich 10 Personen, 5 ganz 

frei, und 5 andere halb frei, speisen. Der Präsident und der Kirchenpropst sollten Aufseher 

des Convictorü uud der Director des Gymnasiums Special-Inspector desselben sein. Die Tou- 

deraner und Eiderstedter nebst den Pelwormern hatten vor allen andern den Vorzug; auf diese 

folgte» die Holsteiner Königlichen Antheils, darnach die Auswärtigen. Zwei ganze und zwei halbe 

Freistellen wurden von den Touderschen, und eben so viele von den Eyderstedkischen Kircheu- 

Visitatoren; eine ganze aber und eine halbe Freistelle von den Gymnasiarchen vergeben. In der 

Regel sollten die vacant gewordenen Plätze nur auf 2Jahre verliehcn werden. Ein Oekonomus 

ward von den Gymnasiarchen angenommen, der reinlich und gehörig zubereitete Speisen und Trank 

liefern sollte. Der Director trug die ernannten Convictoristen in ei» besonderes Vnch ein und ließ 

sie nach dem Datum der Resolutionen zum Genuß des Freitisches zu. Er führte eine genaue 

Aufsicht über den Lebenswandel und die Studien derselben, suspendirte die Unordentlichen und 

substituirte andere. Wenn keine Besserung erfolgte, konnte er removiren, mußte aber die Remor 

tion den Gymnasiarchen anzeigen, welche alsdann die erledigte Stelle einem andern wieder verliehen. 

Er hatte dahin zu sehen, daß der Oekonomus reinliche und genügsame Speise lieferte, wofür dem¬ 

selben auf jede Person 40 Rthl. *) vergütet wurden. Er mußte daher sowohl Mittags als Abends 

bisweilen das Convictorinm besuchen und sich die Speisen zeigen lassen. De» frömmsten und geschick¬ 

testen, und, wo möglich, auch den ältesten Convictoristen sollte er zum Senior oder Major 

einsetzen. Dieser sollte 1) selbst ein gutes Beispiel im Leben uud Studiren geben, 2) das Gebet 

vor und nach Tisch verrichten, 3) das nach der Reihe anzustellende Lesen der Staats- und 

Gelehrten-Zeitungen ordentlich besorgen, 4) ein genaues Verzeichisiß von der Ankunft und dem 

Abgänge aller Convictoristen führen, 5) bei Tisch auf Ordnung sehen, und von Allem, was 

vorging, dem Director Nachricht geben. Die Convictoristen sollten sich zum evangelisch-luthe- 

') Die ganze jährliche Ausgabe betrug also 300 Rthl. Da die Gelder an die Gymnasienkasse gezahlt 
wurden, so hatte dieselbe im Durchschnitt einen Ueberschuß von 200 Rthl., den der Präsident bald 
zur Vervollkommnung und Erweiterung der Anstalt benutzte. Die genauere Berechnung folgt weiter 
unten. Vgl. Struve über die Frequenz S. 15ff. 



rischen Glauben bekennen, und als Benefidarii vor Andern die für die Gymnasiasten gegebenen 

Gesetze genau befolgen, den Gottesdienst und die sonntäglichen Lectiones asccticas gehörig abwarten, 

alle ärgerliche und böse Gesellschaft meiden, alles Leichtsinnes und jeder Unordnung im Lebenswandel 

sich enthalten und Gehorsam gegen alle ihre Vorgesetzten beweisen. An den Famulus sollten sie 

beim Antritt des Tisches 4/? oder mehr, und vierteljährlich für die Aufwartung bei einer ganzen 

Freistelle 1$L, bei einer halben 8 ß bezahlen. Diejenigen, welche einen halben Freitisch hatten, 

sollten die andere Hälfte, welche sie selbst zu zahle» hatten, an den Oekonomus pränunieriren. 

Mittags sollten Alle um 12, Abends im Sonnner um 7, im Winter um 6 Uhr erscheinen. 

Kranke machten dem Senior die nöthige Anzeige, behielten aber nach geschehener Meldung an 

den Director ihre Portion, die sie abholen lassen konnten. Sonst durfte Keiner ohne wichtige 

Ursache, die der Senior sogleich dem Director anzeigen mußte, vom Tische wegbleiben. 

Von dem Ueber schlisse, der im Durchschnitt jährlich 200 Nthl. betrug, erhielt der 

Professor Meycke sogleich eine jährliche Zulage von 100 Nthl., wofür die Zahl der Stunden, die 

er wöchentlich zu geben hatte, um einige vermehrt wurde- 

Unter demselben 9. November erhielt der Präsident einen Specialbefehl wegen der Publication 

der Instructio specialis pro Directore ac reliquis Professoribus Gymnasü Regii Altonani nec nou 

praeceptoribus publicis Paedagogü eiusdem. Sie wurde am 22. Januar des folgenden Jahres in 

Gegenwart beider Gymnasiarchen vom Director in der Conferenz vorgelesen und von sämmtlichen 

Lehrern unterschrieben. Sie verlangt zuerst im Allgemeinen, jeder Lehrer solle sich zum Christenthum 

bekennen; er solle ein wahrer Christ sein in Wort und That, und seinen Schülern überall mit 

seinem Beispiele voraugehen (§.1 — 6). Dem Könige und den Ministern sind sämmtliche 

Lehrer Ehrfurcht schuldig; dem Collegio scholarchali sollen sie gebührende Folge leisten, auch 

deuiselben ihre öffentlichen Vorträge zur Approbation einsenden (§. 7 u. 8). Die approbirte» Vor¬ 

lesungen soll Jeder fleißig halten (§.9). Darauf wird die specielle Aufsicht über die ganze 

Anstalt dem Director") übergeben, der in wichtigen Fällen, wenn Zögern keine Gefahr bringt, 

mit den Professoren, und, wenn es ihm nöthig scheint, auch mit den übrigen Lehrern sich in der 

Conferenz (curia scholastics) berathen soll. In dieser soll er sich über alle das Gymnasium 

betreffende Angelegenheiten, besonders über die Bestrafung der Uebertreter der Gesetze mit seinen 

Collegen besprechen, wichtigere Sachen aber (si operae pretium) an das Gymnasiarchalcollegium 

bringen. Demnächst soll über die Einrichtung der Leck ion en gesprochen werden, weil hier ein 

Tag den andern lehre; nach der Bestätigung derselben aber solle ohne Wissen des Directors Nichts 

*) Die Wichtigkeit seines Amtes wird ihm dringend ans Herz gelegt. Totius Gymnasü curam gerat, 
et quid aut quomodo omnia agantur, rcspiciat, et tanquam Deo et Rcgi rationem rcdditurus Sollseite 

observes. Praesertim tanquam oculus huius Plirontisterii illustris reipublicae scholasticao rationem 

habeat, et quo pacto eius salus, et precibus et laboribus promoveri queat, dies noctesqu® studeat. 
Qua de causa iugiter inspiciat hanc Spiritus sancti ofsicinam. 
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;r= SS rr. 
şi & r w Ģaaoainms auf seine Stunden sich wohl vorbereiten; Keiner soll sich «' die 

PrŞ'Ģ Andern eindrängen, viel weniger ihn herabsetzen; die ganze Stunde soll dem Unterrichte 

^ . j j > . .... scharfen Beurtheilung Anderer, am wenigsten der College,,. Wenn eine 

f s'rLj SltiMit mir» Statt H-», s° solldleS weder ln denDonrägen „I, noch s-ll darüber 

“ms—. Betriff, die Uneinig-elt ab» einen @r-«,W M ch.»«-° 

©lan&ïilS so mag die Sache i»r Lnischeidnng an daS Ghmn-si-rchaiiollegtum gebracht »«»« 

« 20-261 3<L Professor so« Milch ein. Dispnlation nni» ftin-m Vorsitz halten lassen, 

a«- ab,, sollen -bw-chs-llw oratorii nach ‘‘/t‘ô"‘!ná" efoiibcre 
Prüfungen einmal oder zweimal im Jahre besorgen (K.27 — 29). D 
tu“L All- ,1» Mall-, in be, sehr- wie ,m r-b.n sein. Mib ai- Proseffo, de. T»-°l°-. Ģ-Nitt-- 

UM 4 Uhr eine Erbanungsstunde halten. Er soll alles Merkwürdige ein besonderes Buch 

eintragen, und so die Geschichte des Gymnasiums allmälig fortführen. Er soll d.e Gymnasiasten 

nach -ng.si.ll,er Prüfung imma.rien.iren, Oie noch nicht »» -«tom*, m 

an den Stator »»weisen ».,» 0 nach dessen B-siimmung .»s-'ib,'-".De î àŞ sich 
Scholaren soll er die Gesetze vorlesen und die Beobachtung derselben durch einen Handschlag sich 
Scholaren soll r ' i Zeugnisse für die abgehenden Gymnasiasten Ģr: ,i r sich uvo Mit den übrigen Lehrern deßhalb besprochen hat 

. „Ut,,. «M. <rrj’rÄ 
°.n -ehr» m °d» durch Dir.-.-,, B iss.n'<ich-- V»«-,- Emstrmmg »OM 

Stzmnasitnt7°ürch'.ilüchch Ş^hll7dĢĢ-à-'m" -» P»f.ss°r-u/ «m ""-««-Mm 

D» Director so« immer »nd überall das G-Nj- leiten, ab» dabei doch stets f,-Niedliche Achtung 

f b-weis-n. brüderlich mit ihnen leben und allen Verdacht ä» groß» H-rrschsncht 
tatet, «gen bewess am„ &mi «„sànen (5.42)*). In seiner Abi»,s-nh-i>, 

7àĢĢ«'N und iN' Zeit -ln» Dlr-e,°r°là--n! «l», damtl das San,- nicht l-ld-, -» 

.) 2» dm ut .MM Pcottigymnasiarclia .. Pr«po»to .t.ndum «t U». 
’ Ģî- «W.«id„ .. — reliqui C.lUp. «*•*• àttt,« «». à-rtdà, s«^„ 

unserm Exemplar entweder ita vor et ausgefallen, oder et durch einen Schreibfehler 

zu sein. 
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Siector für das Pädagogium in seine Stelle; aber auch sonst soll dieser die sämmtlichen Klassen 
des Pädagogiums monatlich besuchen, und seine Bemerkungen dem Director mittheilen, der sie 
genauer mit ihm erwägen, und, wenn beide nicht helfen können, an das Collegium Prosessorium 

bringen wird (§. 43 u. 44). Der Director soll die Klassen des Pädagogiums und der Vorbereitnngs- 
schule wöchentlich besuchen, und den Lehrern überall, wo es nöthig ist, behülflich sein (§. 44 n. 49). 
Die Fähigen versetzt der Rector aus Tertia nach Sekunda, und aus Sekunda nach Prima, 
der Director aus Prima nach Selecta, wobei er jedoch in bedenklichen Fallen Rücksprache mit den 
übrigen Lehrern zu nehmen hat (§. 46). Hier darf er auch ansnehmen respeetu habito ad prosa- 

piam, aetatem et staturam; aber er verpflichtet die in ihren Kenntnissen zurückgebliebenen Jünglinge, 
während der hebräischen Stunden an dem Unterrichte in Prima Theil zu nehmen (§. 48). Wer zu 
verreisen oder sonst seine Stunden auszusetzen genöthigt ist, hat dies dem Director anzuzeigen, 
damit dieser dafür sorge, daß keine Störung entstehe; der Director aber meldet jede eigene Ver¬ 
hinderung dem Protogymnasiarchen oder dem Kirchenpropst, und ersucht seine Collegen um die 
Besorgung seiner Geschäfte (§. 50 u. 51). Nicht bloß zur Frömmigkeit und Gelehrsamkeit, sondern 
auch zur äußeren Wohlanstândigkeit sollen die sämmtlichen Professoren und Lehrer durch 
ihren Unterricht und ihr Beispiel ihre Untergebenen führen (§. 52». 54). Der Sängerchor steht 
unter der Aufsicht des Directors und Cantors nach besonderen Gesetzen (§. 55). Jeder Lehrer soll 
diese Instruction eigenhändig unterschreiben (§. 56). 

Dies ist der Hauptinhalt des ersten, so viel ich weiß, nie gedruckten Grundgesetzes unserer 
Anstalt. Manche Punkte sind zwar durch spätere Verfügungen, besonders durch die Gymnasien¬ 
ordnung, abgeändert worden; im Allgemeinen aber besteht es noch jetzt, und ist namentlich noch 
erst am 30. December 1790 wieder zur genauen Befolgung empfohlen worden. 

Merkwürdig ist das Jahr 1739 für das Gymnasium auch noch dadurch, daß in demselben 
am 7. August die erste Conferenz, von welcher ein Protocol! vorhanden ist, gehalten wurde. 
In Gegenwart beider Scholarchen ward beschlossen: 1) die Professoren werden sich in der Regel 
Sonnabends um 11 Uhr versammeln, um über Alles, was zur Aufnahme des Gymnasiums dient, 
sich zu berathen; 2) um den rascheren Fortgang der Geschäfte zu befördern, werden die Gymua- 
siarchen monatlich der Conferenz beiwohnen. — Der Präsident nahm seitdem hällfig an derselbe» 
Theil, der Kirchenpropst, wegen seiner bieten Geschäfte am Sonnabend, äußerst selten. 

Die Zahl der Gymnasiasten vermehrte sich im Lauf des Jahrs nm! 3. Da um 
Ostern Keiner abgegangen ist, so belief sich die Gesamiritzahl bis Michaelis auf 12 *). 

') Bei einer Injurienklage im Jul. 1739 nennt sich zwar ein gewisser Brandorff, der »ach der 
Matrikel erst am -7. April 1740 in Selecta ausgenommen worden ist, Gynmasü Altonnni civis; 
6a sich aber die Klage auf einen Vorfall in einem Privatcollegium des Prof. Mcyckc, welches 
zur Vervollkommnung in der französischen Sprache gehalten wurde, bezicht, so könnte er vielleicht 
noch Primaner gewesen sein: denn auch die Primaner hießen damals primus classis cives, und trugen 
mid) der damaligen Sitte Degen 
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Auf Ansuchen des Präsidenten ward durch einen Königlichen Befehl im Jahr 1740 em 
Kapital von 10000ş an das Gymnasium übertragen, wodurch der Fonds der Anstalt auf reichlich 
72000 ş anlvnchs. Außerdem wurden theils die Gebühren für Concessionen zu Hanstanfen 
und für die Befreiung von bürgerlichen Bedienungen der Gymnasienkasse überlassen, theils andere 
-«fällige Einnahmen derselben verschafft, so daß au die Anstellung eines Subrectors sowohl als e.nes 

Collaborators gedacht werden konnte. 
-um Subrector wurde am 25. April Elias Caspar Reichard *) m.t einem Gehalt 

t,™ lOO Nthl. nebst freier Wohnung auf dem Flügel und einer freien Tischstelle für die Führung 
der Aufsicht beim Convictorium, bis ihm eine Zulage von 50 Rthl. angewiesen werden könne, 
ernannt Die versprochene Zulage wies ihm der Präsident, der Gymnasienrechnung zufolge, gleich 
" ‘ mhwft an. Er wurde am 24. Mai eingeführt, bei welcher Gelegenheit er eine in 
Hamburg gedruckte deutsche Rede über das Wachsthum und den Flor der Wissenschaften, 
als einen Grund der Glückseligkeit der Länder, hielt. Am 5. December ward er 
iuateicb zum außerordentlichen Professor der Philosophie ernannt, wahrscheinlich mir einer 
neuen Zulage von 50 rrĶ\ denn im folgenden Jahre sind 500 wĶ als ordentliche Besoldung für 
ihn in Rechnung gebracht worden. Erst am 27. Januar trat er sein Lehramt am Gymnasium mit 
einer Rede de poesi cum bona mente et philosophia necessario coniungenda an, zu deren Anhörung 
er durch ein Programm de nonnullis, quae poesin Latinam conspurcant, einlud^ Die bald ^Iiac!, 
öeni Subrectorat eingerichtete Stelle eines Collaborators erhielt unter dem 24. ^unnm M. jol). 

Friedr. Hahn mit einem Jahrgehalt von 150 ş. • 
21m 30 Januar ward unter von Schomburgs Vorsitz eine Conferenz wegen der 

Einrichtung der Lehrstunden sowohl für jede Klasse als auch für die einzelnen Lehrer gehalten, 
weil die auszuarbeitende Nachricht von dem Gymnasium diese erfordere. Der Präsident 
rechnete bei den Bestimmungen, die getroffen wurden, schon auf den Subrector, der bald angestellt 
werden sollte. Für Selecta wurden 26, für Pri.ua 20, für Secnnda 20, fm Tert.a 24 zu. 
summen also für vier Klasse.. 90 Stunden festgesetzt. Davo.. sollte der Director 12 der Professor 
der Rechte der für die ihm zu Theil gewordene Zulage zugleich den historischen Unteuicht über¬ 
nommen hatte, 10, der Professor der Physik 4, der Professor der Philologie und Rector .6, 
der Professor der Mathematik und Conrector 16, der Subrector 12 und der Cantor 20 über¬ 
nehmen. Offenbar ward bei dieser Verabredung die Klasse, welcher der Cantor als Hanptlehrer 

vvrstand, als Tertia des Pädagogiums angesehen. 

ffr nwi, „,I r,.. ... oiicMinbura am 4. Nvv. 1714, wählte zuerst die Profession seines Vaters, eines 
«i ,7» mm m ttm »°- «Ş> W-is-chMs-r 

seit 1736 in Leipzig studirt hatte, als Lehrer zuerst 1738 am Hallizchen Wanenhause, da 
;u Älvsterdergen angcsiellt und 1740 nach Altona, freilich nicht gleich als Professor, wie 
(Ergänz, zu Iöcher-s Gelehrten-Lexikon) anführt, berufen. 
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Die Nachricht selbst, welche ausgearbeitet werde» sollte, erschien unr Ostern 1740 unter 

dem Titel: Das neu errichtete Gymnasium und Pädagogium in der König!. 

Dänischen Stabt Altona. Die Vorrede ist vom 1. April. Schon am 25. April ward auf 

Allerhöchsten Befehl den Lehrern aufgegeben, sich nunmehr genau nach den in dieser Nachricht 

gegebenen Bestimmungen zu richten. Verfasser derselben ist der Pros, und Conr. Prose; denn nach 

der Gymiiasienrechiillng wurden ihm ans Anweisung des Präsidenten für die Ausarbeitung 24 rrĶ 

bezahlt. 

Im ersten Kapitel, welches von der allgemeinen Einrichtung der Anstalten 

handelt, wird die Jugend in drei Ordnungeit abgetheilt, in die niedere, mittlere und höhere. Daher 

sollte die Anstalt drei Abtheilungen haben, die hier zuerst bestimmt unterschieden werden, die Vor- 

bereitungsschule, das Pädagogium und das Gymnasium academicum. Die Geschäfte der Gymna- 

siarchen, des Directors und der Professoren werden im Wesentlichen, wie in der. Specialinstruction, 

angegeben. Zu den Geschäften des Directors wird die Einführung neu ernannter Professoren und 

Lehrer hinzugefügt. Das Pädagogium besteht aus zwei Klassen; aber nach den Umständen 

soll bald die Eine, bald die Andere derselben in zwei Abtheilungen getheilt werden. Beim Unterricht 

wechzeln nicht allein die Lehrer, wobei auf die Neigung eines Jeden und auf seine Arbeiten im 

Gymnasium Rücksicht genommen werden soll, sondern auch die Schüler nach ihren Fortschritten in 

den einzelnen Gegenständen des Unterrichts, da man in einem tvohl eingerichteten Pädagogium sich 

nicht bloß nach der Kenntniß der lateinischen Sprache richten kann *). Mittwochs und Sonnabends 

sollte am Nachmittage sowohl im Gymnasium als auch im Pädagogium die Jugend unter Exercitien- 

Meistern sich im Fechten und Tanzen üben, oder Privat, Unterricht, besonders im Feldmessen, 

genießen, oder Buchläden, Fabriken und andere merkwürdige Anlage» besuchen. Die Vor be¬ 

reitn ngsfchnle unter der Aufsicht des Directors ist mit dem Gymnasinm nur in so fern ver¬ 

bunden, als Knaben, welche znm Stndire» Lust haben, aus derselben ins Pädagogium übergehen 

können, wozu sie »och besonders vom Subrector vorbereitet werden sollen. 

Das zweite Kapitel handelt von der Unterweisung. Im Gymnasium wird 1) von 

der Theologie die theologia thetica und polemica, die Kirchengeschjchke, die Encyklopädie, die 

theologia exegctica, auch wohl moralis, vorgetragen, und für diejenige», welche Unterricht in der 

Stadt ertheilen wollen, Anleitung zum Katechisiren gegeben. 2) Von der Rechtswissenschaft 

wird sowohl das natürliche als bürgerliche Recht nebst der Rechtsgeschichte und Encyklopädie gelehrt. 

3) Von der Medici» wird Physiologie und Diätetik für Jedermann, für Mediciner werden ans 

') Dies ist die erste Spur von Parallel-Klasse» in unserm Gymnasium. Jedoch finde ich nicht, daß 

die hier gegebene Vorschrift zc ganz befolgt worden ist. Wenigstens ist bei den wenigen Trans 

locationen der Schüler, welche die ältesten Prvtocolle enthalten, nie Etwas weiter bemerkt, als der 

Ucbergaiig in eine höhere Klasse ganz im Allgemeinen. Auch die vorhandenen Lectionciitabellen sind 

dem Parallel, Klaffen-System nicht angepaßt. 

3 » 
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Verlangen andere Theile derselben behandelt. 4) Die philosophischen Vorträge umfassen die 
Geschlcht" der Philosophie, die Vernunft- und Sittenlehre- so wie die philosophisch Encyk opad.e. 
5) D.kPhysik und Anatomie trägt der Professor der Medicin vor, der d.e Stnd.reu en m 
theatrum anatomicum, zu welchem sie Zutritt haben, bei Sect,anen selbst Hand anlege ß . 
6) Für den Vortrag der Botanik sollen an einem dazu angewiesenen Orte d.e besten Krauter ange. 
pflanzt werden *); auch werden botanische Excursionen versprochen. 7) Mn dem gruudl.chen 
theoretischen Unterricht in der Mathematik wird die Praxis geometric» aus dem Felde verbunden. 
Dazu kommt im Winterhalbjahr die «.»thesis applicata, Mechanik . Archnectur, Opt.k mit er 

arMt-e» y,„6er der bürgerlichen Geschichte wird die Neichshistorie, die 

ĶXJZ SU m * Ģ-s«. Ş 
viteräraeschichte ab. 9) Ferner wird Anleitung zur zierlichen Schreibart sowohl «>« deut. 

scher als lateinischer Sprache, so wie zur Dichtkunst gegeben. 10) Das N. T. wird jebeo 
..... durchgelesen,' daneben werden bald Prosanscribenten, bald Kirchenvater erklärt, jene 
nach Gesner's griechischer Chrestomathie, diese nach Burgü chrestomathia patrum. Zur näheren 
Bekanntschaft mit den griechischen Dichtern ward Freyer's Pascicàs benutzt. 11) Das 
A 2. endlich ward cnrsorisch gelesen, jedoch der Wortverstand überall erklärt. Daneben sollte zum 
Clraldäischen, auch wohl zum Rabbinischen, Syrischen und Arabischen Anleitung gegeben werden. 
2ür die Privatcollegien gilt die Regel: Was im vorigen Halbjahr öffentlich gelehrt worden .st, 
àd Nn folgenden privatim wiederholt. Die französische Sprache wird von« besondern 
Sprachmeister gelehrt; zum Englischen und Italienischen geben d.e Professoren privat,m 

3111 ^Das Pädagogium hat für die lateinische Sprache drei, für alle andere Unterrichtsgegenstande 
Flüssen In der Theologie wird die Wiederholung eines jeden erklärten Artikels und dcw 

Auswendiglernen der Hauptsprüche in der Mrtm 

“r Ģ dem Unisthen ins Griechssche 

vorgeschrieben. Für diejenigen, welche die griechische Sprache nicht lernen wollten, so e eine au , . 
eigentliche lateinische oder französische Lection gehalten werden. Im Latem «scheu sollten tu Ober. 

abwechselnd Cicero's Bücher von den Pflichten und seine anserlesenen Reden nebst dem Ovid 
?I ” r â praktische» Uebungen bestanden ... dieser Klasse in Uebersetzungen sowohl 

als aus dem Deutschen ins Lateinische, so wie in freien latei.«. 

f V , chür Unter-Prima sind Cicero's Briefe nnd der Cornelius Nepos nebst Freyer's 
Ausarbeitungen, tum der Entrop und Phädrus. Beim Vortrag der 

SŞch. rfemJ H"u'-Ģ°nk d-» 
^ ... des oj 2.. im Winter die des N. T. dlirchgegangc». 
In« Sorulnerhalbjahre «vnrde die Geschichte reo u ", 

So Viel «cd weist, ist dies nie geschehen. 
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In der erste» orator ischen Klasse wurde im Sommer die lateinische, im Winter die deutsche 

Redekunst gelehrt. Nach Erklärung der Regeln ging der Hauptzweck auf Uebung in der Erfindung, 

in der Zusammensetzung und im Vortrag der Gedanken. Die zweite Klasse übte sich in Perioden, 

kleinen Anreden und besonders im Briefschreiben. Die Logik wurde nur für die Geübteren vorge¬ 

tragen; die Schwächeren sollten unterdeß den Julius Casar oder einen andern leichten Schriftsteller 

kursorisch lesen, oder sich üu Französischen vervollkommnen. Während die zweite Klasse sich jnt 

Rechnen übte, sollte in der ersten die Geometrie gelehrt und der Hauptinhalt der angewandten 

Mathematik angegeben werden. Beim Unterricht in der Geographie ward in beiden Klassen 

Schatzens Homannus illustrativ zum Grunde gelegt. Endlich wurden die Anfangsgründe des 

Hebräischen nach Raws Auszug aus der Dantzischen Grammatik in der zweiten Klasse gelehrt, 

wobei zugleich die ersten Kapitel der Genesis grammatisch erklärt wurden; in der ersten Klasse wurden 

die leichten historischen Bücher des A.T. oder auch die Psalmen grammatisch erklärt. Für diejenigen, 

die von den hebräischen Stunden dispensirt waren, wurde auf dieselbe Weise gesorgt, wie für die, 

welche aus den griechischen Stunden wegbleiben durften. Der Unterricht im Singen ward für 

beide Klassen, wie früher in der lateinischen Schule, vom Cantor fortgesetzt. Der öffentliche 

Unterricht wurde in beiden Anstalten unentgeldlich ertheilt; Privatlectionen hielt man bei der 

Vollständigkeit des Lehrplans zwar für überflüssig, aber dennoch sollten sie theils zur Wiederholung, 

theils zur tveitlaustigeren Behandlung einzelner Lehrgegenstände für jedes halbe Jahr zum Besten der 

Jugend eingerichtet werden. 

Nachdem im dritten Kapitel die Nothwendigkeit einer fortgesetzten Erziehung dargethan 

ist, die eine beständige Aufsicht nothwendig mache, wird bemerkt, daß der Director, Rector und 

Eourector diese nicht allein über Gymnasiasten und Scholaren, die in den Gymnasieiigebänden bei 

den Lehrern oder auf dem Flügel, sondern auch über diejenigen, die bei den Bürgern in der Stadt 

wohnten, übernommen habe. Die Wohnung im Gymnasium, so wie der Tisch bei Einem der Pro¬ 

fessoren oder bei denr Koch des Gymnasiums werden vorzugsweise empfohlen. 

In Uebereinstimmung mit dieser Nachricht vom Gymnasium erschien um Ostern der 

Catalogue praelectionim tain publicarum quam privatarum. Die Stunden, welche jeder Professor 

für seine Vorträge angesetzt hatte, sind darin nicht angegeben; anch fehlt die Einrichtung der Stunden 

im Pädagogium. Unser Archiv bewahrt aber eine Tabelle von Schütze's Hand, die nach allen 

innern Merkmalen in den Junius des Jahrs 1740 gesetzt werden muß. Nach dieser waren die 

Stunden in Selecta so geordnet: 

Stunden. 

8- 9. 

9- 10. 
10—11. 
2-3. 

3 — 4. 

Montags. 
8. Dogmatik. 

M. Natnrrccht. 

8. Philosophie. 

8/,.Hebräisch. 

M. Geschichte. 

Dienstags. 
8. Dogmatik. 

Mittwochs. 
8. Dogmatik. 

M. Nalurrecht. M. Naturrecht. 

8. Philosophie 

8/..Hebräisch. 

M. Geschichte. 

Donnerstags. Freitags. Sonnabends. 

8- Dogmatik. 8. N. Test. 8. N.Test. 

C. Physik. C. Physik. C. Physik.' 

8. Philosophie. P. Mathematik. P. Mathein. P.Mathem. 

^.Griechisch. 8-.Griechisch. 
M. Stilübnngen. M. Stilübunge». 
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Das Pädagogium hatte nach derselbe« Tabelle drei fast völlig gesonderte Klassen. Nur 

,,, 3 Frühstunde» von 8-9 wurden die Secnndaner und Tertianer gemeinschaftlich vom Snbrector 

i„ der Religion unterrichtet. Jede dieser Klassen hatte, wie Selecta, wöchentlich 26 Stunden, jn 

Prima las der Director eine Stunde Cicero's Bücher de officüs und lehrte 2 St. die ķ; der 

Professor der Rechte trug die Rhetorik vor; der Rector unterrichtete 2 St. im Hebräischen, 3 St. im 

Griechischen, und 6 St. im Lateinischen; der Conrector lehrte 3 St. die Theologie und 2 St. d,e 

Mathematik, und der Subrector 3 St. die Geschichte. Die Geographie ist zwar in der Tabelle 

aufgeführt, aber ohne daß der Name des Lehrers, der sie vortragen sollte, hinzugefügt ,si. In 

Seen „da las der Rector 1 <St. den Cäsar, der Conrector lehrte 3 St. das Griechische, 3 St. die 

Geschichte und 2 St. das Hebräische; der Snbrector, außer der oben schon angeführten Theologie, 

6 St. das Lateinische und 2 St. die Redekunst. Der Rechenmeister endlich übte die Secnndaner 

4 St. im Rechnen. Mit der Geographie verhielt es sich hier, wie in Prima. In Tertia lehrte 

der Snbrector, außer der Religion, die griechische Sprache 3St., der Collaborator die lateinische 

14 Stunden; in den übrigen 6 Stunden wurden Uebungen im Schreiben und Rechnen angestellt. 

An den vier Haupttagen gab der Cantor noch nach der allen Weise für alle drei Klassen Unterricht 

im Singen in der Stniide von 1-2. Die beiden Abtheilungen der Vorbereitungsschule 

ivaren meistentheils verbunden. 6 St. waren für die Katechisation und biblische Geschichte, 10 St. 

für das Rechnen und Schreiben und 10 für die erste Abtheilung zum Elementarunterricht im Latei¬ 

nischen bestimmt. Wie während dieses letzten Unterrichts die zweite Abtheilung beschäftigt worden 

sei, finde ich nicht angegeben. Vielleicht verband sie der Rechenmeister in den 6 Vormittags¬ 

stunden mit Tertia, in den 4 Nachmittagsstnnden mit Secnnda. 

Auf diese Weise war man von den Verabredungen, die man am 30. Januar getroffen hatte, 

in einigen Pnnkten zum Vortheil der Anstalt abgewichen. Der Lehrplan für jede Klasse war erweitert 

worden, da statt Eines Lehrers, den man erwartete , zwei angestellt waren, von denen noch dazu 

Jeder mehr Slunden, als früher angenommen war, übernommen hatte. Der Director hatte 

jetzt 12, der Professor der Rechte 9, der Professor der Medicin 3, der Profesior der Philologie und 

Rector 16, der Professor der Mathematik und Conrector ebenfalls 16, der Snbrector 17, der Col¬ 

laborator 14, der Cantor und der Rechenmeister Jeder 20 Stunden. 

Die für die Gymnasiasten und Pädagogisten entworfene» Gesetze erhielten am 21. Mär; 1740 

d.e Königliche Genehmigung. Sie verlangen in 22§§. 1) Religiosität und nngeheuchelte Gottesfurcht; 

2) Ehrfurcht und Gehorsam gegen alle Obere und Vorgesetzte; 3) ununterbrochenen, geregelten 

Fleiß und gewissenhafte Benutzung der einem Jeden dargebotenen Gelegenheit, sich für die Universität 

wohl vorzubereiten; 4) gute Sitten und ein wohlanständiges Betragen in den mannichfaltigen Lage» 

und Verhältnisse» des Lebens, und 5) einzelne Pflichten, die insbesondere beim Abgang vom GY">- 

iiastnnl zu beobachten sind *). 

Heft »°ch wenden Gesetze sind im Ganzen so zweckmäßig, daß sie mit Auslassung einzelner Punkte, 
welche durch die Zeit oder durch spatere Verfügungen entweder abgeändert oder aufgehoben ,m , von 

neuem abgedruckt ru werden verdienten. 
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Zur Beförderung der Religiosität unter den Gymnasiasten wurden „och zwei Anordnungen 

getroffen. Es wurde iiemtich zuvörderst am 19. März verabredet, daß Lehrer und Lernende jährlich 

zweimal, nemlich am monatlichen Bußtage vor Oster» und am monatlichen Bußtage vor Michaelis 

in corpore das heilige Abendmahl genießen sollten. Dies sollte jedesmal 8 Tage vorher vom Director 

in Selecta, vom Rector in Prima, vom Conrector in Secunda bekannt gemacht werden. Auch 

sollte die Vorbereitung zum Abendmahl am Montage und Dienstage vom Director, Rector und Con- 

rector nach der Reihe übernommen werden. Dazu kam am 3. Jul. ein Beschluß in Betreff der 

anzuordnenden Betstunden. Es ward festgesetzt, daß der Director, dem schon das Asceticum 

am Sonntage zugefallen war, die Betstunde am Montag, der Rector am Dienstag, der Conrector 

am Mittwoch, der Subrector am Donnerstag und Freitag, und der Collaborator am Sonnabend 

halten sollte. 

Unter dem 2. April erschien mit Allerhöchster Genehmigung ein Mandat, daß, wenn Jemand 

von einem Gymnasiasten oder Padagogisten Bücher, Kleider, Wäsche oder andere Sachen 

erkaufen, oder demselben darauf Geld anleihen, oder sonst Etwas, es sey, was es wolle, ohne sich 

deßfalls einen Schein von dem Director, einem Professor, oder Praceptor einhändigen zu lassen, 

fidiren würde, nicht allein die verkauften oder versetzten Sachen ohne Entgeld extradirt werden, und 

die Anleihe dem Gymnasium verfallen sein, sondern daß auch der Käufer oder Gläubiger mit 10 bis 

50 Rthl. dem Gymnasium zum Besten bestraft werden sollte *), 

Am 2. April wurden zu Ferien im Gymnasium und Pädagogium bestiinmt: 1) zwei Wochen 

um Ostern vom Sonntage Palmarum bis zum Sonntage Quasimodogeniti; 2) die ganze Pfingstwoche; 

3) alle Nachmittage in den Hundstagen vier Wochen hindurch; 4) die Weihnachtswoche vom 24. De¬ 

cember bis zum 2. Januar. Dazu kamen die zu öffentlichen Feierlichkeiten bestimmten Tage, 

mit denen es anfänglich ziemlich willkührlich gehalten zu sein scheint. In Betreff der Osterferien 

ward schon im solgenden Jahr unter dem 22. März beschlossen, „ daß, um die Jugend in der 

Ordnung zu erhalten, den Montag und Dienstag in der stille» Woche noch gelesen werden solle." 

Die in der Specialinstruckion erwähnte» Visitationen und Examina wurden erst unter Flessa's 

Directorat eingeführt. 

Die öffentlichen Feierlichkeiten bestanden seit 1740 in Reden und Disputationen. Den 

Geburtstag des Kronprinzen Friedrich feierte im Namen des Gymnasiums der Professor Meycke 

durch einen bald darauf gedruckten Panegyricus serenissiino ac celsissimo Priiicipi iuvcntutis Fri- 

dertco prid. Kal. April, dictus (AU. 1740. Fol.). Die Anwesenheit des Königs und des Kronprinzen 

in der Mitte des Junius veranlaßte theils Gedichte der Professoren sowohl als der Gymnasiasten, 

lheils einen Dithyrambus serenissiino celsissimocjue Priiicipi Fridcrico dicatus a E. C. Reichard 

Subr. (Alt. 1740. 4@. fob). Den Geburtstag der Königin Sophia Magdalena feierte das 

.) Dieses Mandat ist nachher seinem wesentlichen Inhalt nach in den Fundatioiisbrief (tz. XX) aufge¬ 
nommen worden. 
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Pid-gogi-m. durch -ff-mlich. Reden ,n,d Gespräche, i-> °---" AŞ»>S dee « Şch-stz, ZJl Programm d« originibus rerrnn p.r Cimbri.m <MW> 'â Ş " 
'»16 nachher e-schi-n «»f dieselbe B--°ul°ssm.g. D-s »°». Gebnnsf.» der à"ŞĢ 

şi... mid Grossnäch.igste» SĢ und F--U Sophia M-gdal-..a ...,d b,e 'Ģ.1 Şşş à 
*Lm des neu erbaueteu Königlichen Residenzschlosses, besungen von E. C. Re,chard. Ur n 
r It 1740 4 *) Aus Cilano's Altona literata, einem bis zum Jahre 1758 fortgesetzten 

ņ şijî der Errichtung des Gymnasiums in Altona herausgekommene,, Schriften, 
Verzeichn 11 Meycke auch die Rede am Geburtstage des Königs am 30. November 

7h«n und >n- Anhörung drrs-.dm auf di. g.wöhnliche W.is. -...-.laden har. 

' Di- erst, -ff.».««- Dispumion ward .mm M.hcke's Vorsstz g-hà ķudolph H.i.u 

**:Sn"*X "hm' L Ş °" ^uo. Vorsstz D-i.uo, 
civil,-, (Alt., 1/40. 4.) ). o.f.MnMmia de cormptelis artem medicam hodie depravantibus 

<7 Ģ, -lug... ,n, «nip-rssst- â Rach Königlich... 2,-stgung 

Roch im S°m.n-r hatt... m,!».r- j»"-- st- 5° -iug°°ich--.°" S.nb... aus dem 

............ 7L 
s:;r7Zt-., .0°-°-.-«... *** «---*«■**■ ■*»* 

f7 TL >l..,,r!ich,-ss»nd.., h°«° nu October j» B-rh-udinng... B.ra..lass„,g g<g,b,n. w.lch. 

Ņ- Prof. als Flügel. Inspector unangenehm s-.n mukttn. Lr bm daher dag Collcgi,,,,, 

. r7ma . d7Ln.lass....» ... seinem L°sP.-.°---. Sei... Bi... ,*»>•». am 14. D-c.n.b.r 

â m.dd-rP-7 RM-hard .°°rd Ģ. -» Ģ «er di- Lugend aus °.n. Fl -.l 
gewahrt, und ^ ; dieselbe desto besser führen zu können, eine unvernnethele 
von Neujahr an -u »"'Ş ' ', 7. Von d.r au di. Shmnass..« abju.i.f.ru°,„ 

sr;: -«...., * *.**«**»* 

MichardeMwarf darauf di.Gesetz- s»r di. Bewohne- °°° 8l..g->° sSinb..., -tzw.), welche, 

uach sorgM.g--P-»'»»l' lsonsereuz a.» 3. L-bru-r 1741, durch den Druck jur Rachachcuug 

bekannt gemacht wurden. 

-> « ist dem wer,.. ê.ļ.l--"- S,.„,..sm,d.«i°.l„- »«Mn* «- «#» « «« 

fübtt.n Schriften ss.de» sich »ns d" ld.bl.oļ.c 

Vers.sscr -rschie- ».«» »«»f °*< °« «"« «'» «- 
einer aus dem Englischen übersetzten Ekloge. Ult. . 4. 

...) Nach dem 2»',alt der Dedieation an von Schomburg ist diese Dissertation vom Respondente» selbst 

ausgearbeitet. 



I„ demselben Jahre war man zuerst auf die Anschaffung eines physikalischen Apparats 

bedacht, inoeni dem Professor de Cilano zum Ankauf optischer Instrumente aus der Gyuir 

iiastenkasse 66 mg. 8 ß bewilligt wurden. 

Bemerkenswerth ist es, daß weder in der Specialinstruction noch in der von der Negierung 

genehmigte» Nachricht vom Gymnasium der demselben verliehenen Jurisdiction Erwähnung 

geschieht. Ob dieselbe gleich Anfangs durch ein besonderes Königliches Rescript dem Gymnasiuin 

verliehen sei, ist mir unbekannt; aber gewiß ist, daß dasselbe schon in den ersten Jahren im Besitz 

derselben gewesen ist. Am 23. April 1740 ward unter dem Vorsitz des Präsidenten vom Collegium 

der Professoren beschlossen: daß Keiner ein Gymnasiast oder Pädagogist sein solle, noch denen 

yubliguen lectiones beiwohnen könne, woferne er sich nicht inscribiren lasse und sich dadurch der 

Jurisdiction des Collegü Professorinn unterwerfe." Ausgeübt wurde sie, so viel mir bekannt ist, 

zuerst in der Angelegenheit zweier von hier entwichenen Gymnasiasten im Laufe desselben Jahrs. 

Der Director Schütze ward am 16. September *) des Jahrs 1740 nach seinem Wunsche 

zum Prediger an der Hauplkirche befördert. Vis dahin hatte die Kirche einen Hauptpastor, 

einen Compasior, und einen Diaconus und Frühprediger gehabt. Schütze ward, nachdem er am 

1. Sonntage nach Trinitatis in der Schloßkirche zu Gottorp vor dem Könige gepredigt hatte **), 

zuerst dem Compastor Schulz adjungirt, und als dieser im September starb, und der Diakonus 

Pieter in dessen Stelle aufrückte, zum zweiten Compastor ernannt ***). Das Directors 

behielt Schütze noch während des Winters, bis sein Nachfolger angekommen war. Erst in der 

Conferenz am 19. April ward beschlossen, daß er am nächsten Montage seine Abschiedsrede halten, 

und daß bei dieser Gelegenheit sein Nachfolger, der Consistorialassessor Flessa, sogleich wieder als 

Director und Professor der Theologie der Jugend vorgestellt werden solle. Die feierliche Einführung 

des neuen Directors sollte bis zu einer gelegenen Zeit ausgesetzt werden. 

Um Michaelis 1739 war ein Gymnasiast nach Göttingen abgegangen, dessen Abgang der 

Professor Scholtz, dessen Hausgenosse er gewesen war, durch sein Schedium de co, quod iustum 

est in historia ecclesiastic» ICto tractanda (Alt. 1739. 4.) anzeigte. Uni Michaelis 1740 gingen 

zwei Selectaner ab; dagegen wurden im Jahr 1740 wieder 11 neu ausgenommen, so daß die Zahl 

derselben bei Schütze's Abgang 20 betrug. 

*) Diesen Tag giebt ein Gedicht au, in welchem die Schüler der zweiten Klasse des Pädagogiums ihm zu 
dieser Amtsveränderung Glück wünschen. 

*') Die Predigt erschien gedruckt unter dem Titel: Eine» evangelischen Christen freimüthiges Hinzutreten 
zu dem Gnadenstuhle des Neuen Testaments. Altona, 32 S. 4. 

***) Dgl. Batten's Kirchennachrichten Th. l. E-5l, welcher bemerkt, dafi seitdem die beiden Compa,leren 
mit den Früh - und NachmittagSpredigten abgewechselt, uiid überhaupt fast ganz gleiche Verrichtungen 
und Gerechtigkeiten gehabt hatten. 

4 
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Die Zahl der Lehrer war im Jahr 1740 um zwei vermehrt worden. Demnach lehrten 
am Schluffe des ersten Abschnitts der Geschichte des Gymnasiums a) im eigentlichen Gymna¬ 
sium: 1) Director Schütze als Professor der Theologie und Philosophie; 2) Meycke, als Prof, 
der Rechte, der Geschichte und des lat- Stils; 3) 0. Maternus de Cilano als Prof, der 
Medicin u. Physik; 4) M. Scholtz als Prof, der Philologie und 5) M. Profe als Prof, der 
Mathematik. 6) Reichard hielt als außerordentlicher Prof, der Philosophie nur Privatvorlesmigen. 
b) Im Pädagogium unterrichteten: 1) Prof. M. Scholtz als Rector; 2) Prof. M. Profe 
als Conrector; 3) Prof. Reichard als Subrector; 4) M. Hahn *) als Collaborator; 5) Cantor 
Kühlmorgen als Gesanglehrer, und 6) Nagel als Lehrer des Schreibens und Rechnens. 
c) Die beiden letzteren waren zugleich die beiden einzigen Lehrer der Vor be reitungs sch ule, 
deren höhere Abtheilung in einzelnen Stunden vom Cantor besonders im Lateinischen unterwiesen 
wurde. Die ganze Anstalt hatte also 9 Lehrer, von denen ^ 4 den Ermüdeten Bemühungen seines 
thätigen Protogymnasiarchen **) verdankte. 

*) Die Eymnasialbibliothek bewahrt von Hahn eine gedruckte epistoia gratulatoria an von Schomburg: 
de commodis ex otio imperantium forensi in rempublicam redundantibus. Alt. 1740. 14 S. Fol. 

'*) Daher konnte Flessa bei der Einweihung des Gymnasiums in seiner Danksagungsrede S. 15 sagen: 
'ļL Memiihi aliquando legere, Julium, Ducem Brunsvicensem, coiiditorera academiae Juliae, dicere solitnm, 

se cum Julia sua cubitum ire, cum Julia mane surgere. Possum de Te, perillustris Scliomburgi, 
vere idem praedicare. Tu cum Christianeo hoc, quod nunc dedicatum vides, quotidie cubitum 

ivisti, cum Christianeo lccturn reliquisti. 
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Jahresbericht. 

SKact) dem im vorjährigen Programm gemeldeten Tode des Majors von Linde nfelö, Lehrers der 

französischen Sprache, ward der Unterricht von den übrigen Lehrern, die ihn schon seit Neujahr über¬ 

nommen hatten, noch bis Johannis auf dieselbe Weise fortgesetzt. Um Johannis ward die Stelle 

eines Lehrers der französischen Sprache dem Herrn Henry Dabin einstweilen übertragen, der seine 

L eh, stunden im Gymnasium am ersten Julius ausiiig. 

D-e Hoffnung, welche ich im letzten Programme aussprach, daß im Laufe des Jahrs eine 

neu errrchtete Lehrstelle am Gymnasium wahrscheinlich besetzt werden .würde, ist zu meiner 

größten Freude erfüllt worden. Den Dank, den ich für diese Wohlthat dem Verehrungswürdigen 

Gymuasiarchalcollegium schon im vorigen Jahr öffentlich auszudrücken mich verpflichtet achtete, 

wiederhole ich jetzt im Namen der Anstalt ans der Fülle meines Herzens. 

Unter dem 31. December d. v. I. .ward i) von des Königs Majestät allergnädigst genehmigt, 

aß l weiter eine fünfte Lehrstelle am Altonaer Gymnasium mir der Bestimmung errichtet werden 

möge, daß der anzustellende Lehrer verpflichtet sein solle, auch die ihm in der Vorbereitungsschule 

des Gymnasiums zn übertragenden Unterrichtsstunden zu übernehmen. Dabei ward 2) der bisherige 

Ļehrer au der Vorbereitungsschule, Dr. Franz Friedrich Feldmann, mit der obigen Ver- 

pflicht,mg zum fünften Lehrer am Gymnasium, und der bisherige Vorsteher einer hiesigen 

Privatlehranstalt, D, Johann Karl Gottfried Schütt zum Collaborator am Gymnasium 

und zum ersten Lehrer an der Vorbereitnngssch.Ue deffelben allergnädigst ernannt. Die 
beiderseitigen Bestallungen sind vom 7. Januar datirt. 

Der schon seit lange,er Zeit vorbereitete Lehrplan erhielt, nachdem sich die sämmtlichen Pro¬ 

fessoren und Lehrer über denselben vereinigt hatten, bald die höhere Genehmigung, so daß schon am 

2«. Januar beide Lehrer zum Besten der Anstalt ihre neuen Aemter antreten konnten. Die feierliche 

Einführung geschah am 7. Februar. Nach meiner lateinischen Einführnngsrede, welche von der 

zur Erreichung des Schi.lzwecks nothwendigen Harmonie der Lehrer« handelte, zeigte Herr Dr. 

Feldmann in deutsche, Sprache, „welche Mittel die höheren Schulen zur Bildung und Veredlung 

des menschlichen Geistes gewähren,» Herr Dr. Schütt aber stellte ebenfalls in deutscher Sprache 

«den Einfluß des Studiums des Alterthums ans die Ausbildung der deutschen Sprache« dar. 

4 * 
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Der Lehrplan hat durch diese beiden Anstellungen, von denen wir uns die ersprießlichste,, 

folgen für das Gedeihen unserer Anstalt versprechen, bedeutende Verbesserungen erhalten. Nemüch 

1) ist alle Verbindung zweier Klassen beim Unterrichte gänzlich aufgehoben worden. Nur 

den Secundanern, die Anlage zun. Singen haben, bleibt es in Uebereinstimmung mit dem 

Wunsche des Herrn Cantors noch ferner vergönnt, an den Singstunden in Tertia Theil zu nehmen. 

2) Für Tertia ist, was wir lange gewünscht haben, eine vierte Stunde für den Unterricht im Grie¬ 

chischen gewonnen. 3) Für den Unterricht in der deutschen Sprache hat sowohl in Quarta als 

Secunda ein Stunde mehr angesetzt werden können. 4) Der lange gehegte Wunsch, für den 

mathematischen Unterricht Selecta in zwei Klassen theilen zu können, so daß die Geübteren 

leichter und ohne Nachtheil für die Schwächeren zu den höheren Theilen der Mathematik fortgeführt 

werden möchten, ist erreicht. 5) Auch für -ede der beiden oberen Klassen hat jetzt eine besondere 

Stlinde für die Naturwissenschaften angesetzt werden können, ohne daß irgend einer andern 

Lection dadurch Abbruch geschehen ist. 

Was diesen letzten Lehrgegenstand anbetrifft, so wird der Lehrer dieser Wissenschaften, da in 

den drei unteren Klassen eine genügende Uebersicht der Naturgeschichte gegeben wird, in den 

oberen, die Physik vortragen. Der Cursus wird in Prima, wo er mehr vorbereitend und zum 

Studium der Wissenschaft anregend sein wird, in zwei; in Selecta, wo der Vortrag im Ganzen 

mehr systematisch und streng wissenschaftlich sein soll, in zwei, höchstens driltehalb Jahren beendigt 

werden Er wird in gedrängter Kürze alle Hanptlehren der einzelnen Theile der genannten 

Wissenschaft umfassen; wobei der vorhandene physikalische Apparat, dem wir eine angemessene 

Vermehrung wünschen, den Lehrer unterstützen wird. 

Der vom Herrn Professor und Ritter Klausen gestiftete Aufmunternngs - und Unter¬ 

stützungs-Fonds hat im verflossenen Jahre sich einer bedeutenden Unterstützung zu erfreuen 

gehabt. Herr Capita«, von Raaslöff hat am 13. Mär; des vorigen Jahres eine Staats- 

Obligation von 100 Speciesthalern demselben zu schenken die Güte gehabt. Je wichtiger für unsere 

Anstalt diese milde Schenkung ist, insofern wir durch dieselbe in den Stand gesetzt werden, mehr, 

als bisher, dürftige Gymnasiasten, die sich der Aufmunterung würdig zeigen, zu unterstützen; um 

desto lebhafter erkennen wir die durch dieselbe uns bewiesene Aufmerksamkeit. Wir wiederholen dem 

edlen Geber öffentlich unsern wärmsten Dank. 

Die öffentliche Bibliothek des Gymnasiums hat auch im verflossenen Jahre mannich- 

faltige Beweise freundlicher Theilnahme erhalten, die uns zur lebhaftesten Erkenntlichkeit verpflichten. 

Herr Etatsrath und Professor Schumacher, R. v. D. und D. M., hat uns auch für das 

verfloss-"- Jahr die von ihm herausgegebenen asironom. Nachrichten, so wie HerrKaufmann 

Hesse die Leipziger Literatur-Zeitung geschenkt. Herr Etatsrath Donner, R. v. D., fa"d auf 

seiner Reise in Italien in der Druckerei des armenischen Klosters bei Venedig eine deutsch - armenische 

Grammatik, Gesurrs Idyllen ins Armenische übersetzt, und ein Gebetbuch '» 24 Sprachen 
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à drei Werke hat er bei seiner Zurückkniift gütigst unserer Bibliothek geschenkt. Herr Staatsrath 
und Prof. Struve, Ritter, in Dorpat, dem wir schon manches werthvolle Geschenk verdanken, übergab 
uns bei seiner neulichen Anwesenheit in Altona: 1) von seinen Observationes astronomicae, den uns 
bjs dahin noch fehlenden 2ten und 4ten Band (Dorp. 1820». 1825); 2) seine Beschreibung des auf 
der Sternwarte zu Dorpat befindlichen großen Refractors von Frauenhofer (Dorp. 1825); 3) seinen 
Catalogus stellarum duplidum et multiplicium (Dorp. 1827). Zu diesen Geschenken fügte Herr 
Justizrath und Professor Struve, ehemaliger verdienstvoller Director unsers Gymnasiums, „zum 
Andenken an Vater und Sohn« das Prachtwerk, welches „die Kaiserliche Universität zu Dorpar 
25 Jahre nach ihrer Gründung (Dorp. 1827)" darstellt. Herr Professor Klausen in Bonn 
erfreute uns durch den ersten Theil seiner Ausgabe des Aeschylos (Golh. et Ersord. 1833), Herr 
Doctor Lübker durch seine Abhandlung de participiis Graecis Latinisque (Alt. 1833), Herr 
Doctor Nissen durch seine Untersuchung de Lycurgi vita et rebus gestis (Kil. 1833); Herr Buch. 
Händler Ane durch Dirksen's Lehre vou deu Köpfen (Alt. 1833), Herr Buchhändler Lesser 
durch den ersten Theil des Archivs für Staats- und Kirchengeschichte der Herzoglhümer Schleswig, 
Holstein und Lauenburg, herausg. von Michelsen und Asmussen (Alt. 1833) und Herr- 
Kruse, Herausgeber des Altonaer Boten, durch seine Schrift: der Taubstumme im uncultivirten 
Zustande n. s. w. '(Bremen 1832). Mein ältester Sohn schenkte uns seine Erörterung des Wesens 
und der Eigenthümlichkeiten der alt-römischen Ehe mit maims (Alt. 1833). Den gesammelten 
opusculis hiesiger Gymnasienlehrer hat Herr Professor Fr and sen seine neulich gehaltene Rede 
„über den Werth einer Verfassung (Alt. 1834)" freundlichst hinzugefügt. Außer den Hamburger 
und Königsberger Programmen haben wir auch noch die Gelegenheitsschriften von Meldorf, Husum 
und Flensburg erhalten. 

Von den neu angekauften Werken nenne ich vor andern ein vollständiges Exemplar des 
Aristoteles von Sylbnrg, den Hippokrates von van der Linden, den Valerius Maximus 
von Thysius, Grnnert's Supplemente zu Klügel's Wörterbuch der Mathematik, Böckh's 
Staatshaushaltung der Athener. 

Was die Frequenz des Gymnasiums betrifft, so zählen wir am Schlüsse des Jahrs 
81 Gymnasiasten, nemlich 26 Selectaner, 13 Primaner, 22 Secundaner, 16 Tertianer und 
4 Quartaner. Nach der Besetzung der neu errichteten Lehrstelle haben wir die gegründete Hoff 
innig, daß die unteren Klassen sich bald heben werden. 

Am Ende des vorigen Lehrjahres blieben 28 Selectaner bei uns zurück. Zu diesen wurden 
3 neu aufgenommen, so daß die Zahl derselben während des Sommers 31 betrug. Um Michaelis 
güigeli 12 von ihnen zur Universität über. Folgende nahmen i» öffentlichen Reden von der 

Anstalt Abschied: 
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Christian Friedrich Karl Sophus von Gusmann, 
aus Altona, 

Johann Jakob Norden, 
aus Wedel, 

Hermann Theodor Brinkmann, 
aus Steinberg, 

Heinrich Claußen, 
aus Tetenbüll, 

Ernst Adolph Lilie, 
aus Altona, 

Johann Schröder, 
aus Wüster, 

Johann Theodor Rist, 
aus Kiel, 

Friedrich Gorrissen Göttig, 
aus Flensburg. 

Durch Krankheit ward verhindert, seine schon ausgearbeitete Abschiedsrede zu halten: 

Hans Christian Emil Koch, 
ans Preetz. 

Ans genügende» Gründen nahmen privatim Abschied: 

Adolph Hans Arminius Arps, 
ans Segeberg, 

und 

Nikolaus Dahms, 
ans Wüster. 

Außerdem ward durch häusliche Umstände genöthigt, seinen Abgang zu beschleunigen: 

Carl Christian Binzer, 
ans Nyborg. 

und 
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Zu den zurückgebliebene» 19 wurden 9 neu aufgenommen. Die Zahl betrug also im Anfang 

des Winters 28. Einer von diesen ging im November, ohne eine Ursache anzuführen, zu unserer 

Zufriedenheit ab; ein Anderer folgte ihm in Uebereinstimmung mit unserm Wunsche im Februar. 

Von den 26, welche auf diese Weise bei uns zurückblieben, verlassen uns jetzt 4. Von diesen wird 

Gustav Ludwig Leopold Olde, 
aus Altona, 

in einer deutschen Rede über das Vergnügen, welches das Studium der Naturwissenschaften 

gewährt, 

am Freitage, dem 21. Marz, Vormittags um 11 Uhr, öffentlich Abschied nehmen. Durch ihre 

Gesundheitsumstände sind genöthigt, privatim abzugehen: 

Johann Witt, 
aus St. Margarethen, 

und 

Johann Karl Woldemar Rist, 
aus Altona. 

Zn einer andern ^Bestimmung geht über: * 

Casimir Henop, 
aus Altona. 

Die öffentliche Prüfung der vier ersten Klaffen wird ain Mittwoch, deni'19. Marz, Vormittags 

um 9 und Nachmittags nm 3 Uhr, die der Vorbereituiigüklasse ain folgenden Tage, Nachmittags 
um 3 Uhr Statt haben. 

Zu beiden öffentlichen Feierlichkeiten laden wir Se. Excellenz unsern verehrungs¬ 

würdig,» Herrn Prolog,-mnastarchen, die übrigen Mitglieder des Hochansehnlichen Gymnasiarchal- 

collegiums, den Hochlöblichen Magistrat, das Ehrwürdige Ministerium, die bürgerlichen Collegien 

die Eltern unserer Zöglinge, und Jeden, der an unserer Lehranstalt freundlichen Antheil nimmt' 
ehrerbietig und ergebenst ei». 
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